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Frau Jocham, Sie sind Heilerziehungspflegerin (HEP) und 
Diplom-Ingenieurin für Architektur mit Weiterbildung in 
Sozialraumentwicklung und Forschung – eine spannende 
Qualifikation! Wie sind Sie bei Ihren vielfältigen Tätigkei-
ten auf das Thema Schwellenfreiheit gestoßen?
Während meiner Tätigkeit als HEP sind mir persönlich in 
der Kinder- und Jungend- sowie Behinderten- und Alten-
hilfe sehr prägende Missstände begegnet, wie z. B. Exklu-
sion und Diskriminierung von Menschen mit Behinderung 
durch bauliche Hindernisse und ausgrenzende Versor-
gungskonzepte ohne Alternativen. Bis heute arbeite ich 
daran, die erlebten Rahmenbedingungen zu verbessern. 
Dabei stehen für mich die längst möglichen gleichberech-
tigten Teilhabebedingungen und größtmögliche Selbst-
bestimmung für alle Menschen im Fokus meiner Bestre-
bungen. Im Bereich Wohnen ist mir das Bielefelder Modell 
als beispielhafte Inklusion begegnet. In Bielefeld können 
Menschen selbst mit schwerster Mehrfachbehinderung 
und ältere Menschen mit einem 24-stündigen Hilfebedarf 
in schwellenfreien Wohnungen nach Universal-Design-
Prinzipien (UN-BRK Art. 2 und 4f) inklusiv wohnen und 
leben (UN-BRK Artikel 19).

Sie sind sehr konsequent mit ihren Forderungen nach 
schwellenfreien Türen. Warum?
Schwellen und insbesondere Türschwellen sind unüber-
windbare Hindernisse, Stolperfallen, Sturzgefahren und 
gefährden die Sicherheit und Gesundheit von Menschen. 
Im Neubau und bei Sanierungen werden bis heute weiter-
hin technisch überholte Schwellen zwischen 1 cm und 15 cm 

Höhe eingebaut – häufig staatlich gefördert und finanziell 
bezuschusst. Verschärfend hinzu kommt, dass selbst der 
Rückbau der bereits im Neubau zugelassenen und bezu-
schussten Schwellen unter anderem durch die Pflegever-
sicherung erneut bezuschusst werden kann. Schon allein 
die entstehenden Rückbaukosten sind um ein Vielfaches 
höher als der konsequent flächendeckende schwellenfreie 
Neubau. Dazu kommt der volkswirtschaftliche Schaden, 
der durch vermeidbare Sturzunfälle z. B. für medizinische 
Behandlungskosten, Klinikaufenthalte, Lohnausfälle und 
den Mehrbedarf an Pflege entsteht. Schwellenfreie Türen 
und Außentüren hingegen erleichtern den Alltag aller 
Menschen, sie bieten Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit, 
komfortable Zugänglichkeit, Empowerment und gutes 
Design. Schwellenfreie Türen sind schon seit über 15 Jah-
ren technisch gelöst. Der Initiator des Bielefelder Modells, 
die Bielefelder Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft, 
baut bereits seit 2005 alle Außentüren schwellenfrei, selbst 
in den sozial geförderten Wohnungen. 

Wie müssen Wohnungen Ihrer Meinung nach gestaltet sein?
Der geforderte Mindeststandard nach den Universal-
Design-Prinzipien laut UN-BRK und den Erfahrungen aus 
dem Bielefelder Modell ist insbesondere bei Neubauwoh-
nungen leicht zu erreichen: Schwellenfreie und ausreichend 
breite Türen (mindestens 80 cm, besser 90 cm), schwellen-
freie Duschen mit flexiblen Duschabtrennungen, unterfahr-
bare Waschbecken und ausreichend große Bewegungsflä-
chen von mindestens 1,20 m × 1,20 m, vor allem im Bad, aber 
auch in den anderen Räumen. Diese Mindestanforderung 
müssten alle Landesbauordnungen für alle Neubauwoh-

„TECHNISCH ÜBERHOLTE SCHWELLEN 
WERDEN STAATLICH GEFÖRDERT“
INTERVIEW MIT ULRIKE JOCHAM ÜBER NORMEN UND GESETZLICHE REGELUNGEN 
ZUR BARRIEREFREIHEIT IN WOHNUNGEN

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderung (UN-BRK) hat laut Bundesverfassungs-
gericht seit 2009 in Deutschland Gesetzeskraft (Bvr 
856/13). 
Die europäische Bauproduktenverordnung (BauPVO, 
Verordnung EU 305/2011) gilt seit 2011 für alle europä-
ischen Mitgliedsstaaten und muss ohne nationale Um-
setzungsgesetze unmittelbar und verpflichtend ange-
wendet werden.
Beide Dokumente stehen hier zum Download bereit: 
http://www.freiraeume-magazin.de/legal
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nungen einfordern (UN-BRK Art. 4a und 4f). Die Notstands-
meldungen für Seniorenwohnungen erzeugen schon seit 
längerer Zeit extremen Handlungsdruck. Bis jetzt reagiert 
die Politik allgemein und insbesondere bei der Baugesetz-
gebung erstaunlicherweise völlig unzureichend darauf. 

Was stimmt aus Ihrer interdisziplinären Sichtweise bei der 
Bauordnungsgesetzgebung aktuell nicht?
Technisch mögliche schwellenfreie Wohnungen mit schwel-
lenfreien Übergängen an Türen, Duschen, Terrassen und 
Balkonen werden bundesweit nicht gefordert und nicht 
gebaut. Die vorgeschriebenen „barrierefreien“ Wohnungen 
nach den einzelnen Landesbauordnungen weisen Schwel-
len auf und stehen in keiner Relation zum Bedarf. In diesen 
wenigen Wohnungen werden z. B. die Freisitze (Balkone 
und Terrassen) von der „barrierefreien“ Zugänglichkeit 
und Nutzbarkeit komplett ausgenommen. Alle Landesbau-
ordnungen erlauben bei Terrassen und Balkonen Schwel-
len bis zu 15 cm, selbst in den sogenannten „barrierefreien“ 
Wohnungen! Lediglich Mecklenburg-Vorpommern hat die 
schwellenlose Zugänglichkeit zu den Freisitzen in den 
„barrierefreien“ Wohnungen explizit formuliert, und Bran-
denburg sowie Sachsen-Anhalt fordern immerhin allge-
mein für die gesamte „barrierefreie“ Wohnung „Barriere-
freiheit“. Niedersachsen verlangt sogar eine selbstständige 
Nutzbarkeit für „barrierefreie“ Wohnungen, exkludiert 
aber für die „rollstuhlgerechten“ wieder die Freisitze. 

Warum denken Sie, ist das so?
Bereits in der Musterbauordnung (MBO), die als Orientie-
rungswert für die Bauordnungsgesetzgebung der Länder 
dienen soll, werden in den „barrierefreien“ Wohnungen die 
Freisitze ausgenommen. Zusätzlich fordert die MBO erst 
in Gebäuden ab drei Wohnungen „barrierefreie“ Wohnun-
gen und das dann auch nur in einem Stockwerk. Diesem 
Beispiel folgen die meisten LBOs und fast alle führen die 
Norm für barrierefreies Bauen, die DIN 18040 Teil 1 und 2, 
baurechtlich ein – ohne diese zu überprüfen!

Sie fordern von der Bundesregierung und den Landesregie-
rungen die Überprüfung der DIN 18040 – warum?
Barrierefrei kann nur eine Schwellenhöhe von 0 cm bedeu-
ten. Die DIN 18040 erklärt zwar Schwellen an Türen als 
grundsätzlich unzulässig, erlaubt aber bei „technischer 
Unabdingbarkeit“ eine Schwellenhöhe von bis zu 2 cm. 
Es gibt keine technischen Gründe mehr für Türschwellen! 
Dank der Pionierarbeit von Harry Frey, dem Erfinder der 
schwellenfreien Magnet-Doppeldichtung von ALUMAT, 

können Türen seit über 15 Jahren auch ohne Schwelle 
bereits mit den höchst zu erreichenden Dichteklassifizie-
rungen abgedichtet werden. Bei Duschen erlaubt die DIN 
18040 sogar grundsätzlich eine Schwellenhöhe von 2 cm. 
Diese Inkonsequenz erzeugt Unklarheit. Alle Schwellen 
müssen verboten werden. DIN-Normen sind meiner Mei-
nung nach nicht transparent. Wer erlässt die verschiede-
nen DIN-Normen? Warum sind sie für Bürger so schwer 
zugänglich? Wirken die wichtigen Professionen Medizin 
und Pflege bei der DIN 18040 mit? Bereits 2005 hat das 
Deutsche Ärzteblatt veröffentlicht, dass insbesondere alle 
65plusler, also rund 17 Millionen deutsche Bürger, sturzge-
fährdet sind. Bei der technisch längst möglichen Schwel-
lenfreiheit ignorieren die DIN 18040 und weitere Normen 
(z. B. DIN 18195-9 und DIN EN 14351-1) unter anderem die 
demografische Entwicklung, die eigenen Normungsgrund-
sätze (DIN 820-1) sowie das Behindertengleichstellungsge-
setz (BGG). Weiterhin stehen sie im krassen Widerspruch 
zu übergeordneten Gesetzen und Verordnungen wie der 
UN-BRK und der europäischen Bauproduktenverordnung 
(BauPVO).

Welche Normungsgrundsätze beschreibt die angesprochene 
DIN 820-1?
DIN-Normen müssen laut der DIN 820-1 unter anderem 
einen „Nutzen für die Allgemeinheit“ erzeugen, die „Rati-
onalisierung und Qualitätssicherung in Wirtschaft, Tech-
nik, Wissenschaft und Verwaltung“ fördern sowie „der 
Sicherheit von Menschen und Sachen sowie der Quali-
tätsverbesserung in allen Lebensbereichen dienen“. Wei-
terhin haben DIN-Normen eine „sinnvolle Ordnung und 
die Information auf dem jeweiligen Normungsgebiet“ zu 
unterstützen. All diese Grundsätze hat das Deutsche Ins-
titut für Normung e. V. (DIN) beim Thema schwellenfreie 
Türen und Duschen nicht eingehalten. 

Was fordert die UN-BRK zum Thema Schwellenfreiheit?
Die UN-BRK fordert für Menschen mit Behinderung eine 
unabhängige Lebensführung und die volle Teilhabe in 
allen Lebensbereichen als Menschenrecht, so auch eine 
gleichberechtigte Zugänglichkeit (Art. 9). Weiterhin ver-
langt die UN-BRK ein Universal Design, das von allen Men-
schen möglichst weitgehend ohne eine Anpassung oder ein 
spezielles Design genutzt werden kann – Türschwellen 
zwischen 1 cm und 15 cm können nicht von allen Menschen 
genutzt werden, schwellenfreie schon! Alle Normen und 
Richtlinien, die ein Universal Design verhindern, müssen 
nach der UN-BRK angepasst werden (UN-BRK Art. 4f).



FREIräume 2015/201618

Und die BauPVO? Wo lesen Sie, dass diese Schwellenfreiheit 
fordert?
Die BauPVO nennt gleich am Anfang folgende Anforde-
rung an Gebäude und Wohnungen: „Bauwerke dürfen die 
Sicherheit von Menschen nicht gefährden!“ Auch bei den 
Grundanforderungen an Bauwerke schreibt die BauPVO 
eine sichere und barrierefreie Nutzbarkeit vor. Die Barri-
erefreiheit wird also nicht wie in der deutschen Bauord-
nungsgesetzgebung als Sondergestaltung in nur wenigen 
Gebäuden oder Gebäudeteilen vorgeschrieben, sondern 
generell in allen: „Das Bauwerk muss derart entworfen 
und ausgeführt sein, dass sich bei seiner Nutzung oder 
seinem Betrieb keine unannehmbaren Unfallgefahren 
oder Gefahren einer Beschädigung ergeben, wie Gefahren 
durch Rutsch-, Sturz- und Aufprallunfälle.“ 

Was hat es mit der europäischen Produktnorm für Fenster 
und Türen, mit der DIN EN 14351-1, auf sich?
Auf Basis der Grundanforderungen der BauPVO erstellen 
zuständige Gremien nach Mandatierung harmonisierte 
Normen. „Darin werden die wesentlichen Merkmale von 
Bauprodukten in Bezug auf die Grundanforderungen an 
Bauwerke festgelegt.“ (VBH 2015)1 Bezüglich Fenstern und 

Türen wurde die DIN EN 14351-1 als harmonisierte Norm 
im europäischen Amtsblatt und im Bundesanzeiger ver-
öffentlicht und muss angewendet werden. Diese beachtet 
weder die von der BauPVO geforderte Sicherheit für Nut-
zer noch die Schwellenfreiheit, obwohl die BauPVO klar 
beschreibt: „Bei der Bewertung der Leistung eines Bau-
produkts sollten auch die Gesundheits- und Sicherheitsas-
pekte im Zusammenhang mit seiner Verwendung während 
seines gesamten Lebenszyklus berücksichtigt werden.“ 
Es werden lediglich Leistungen wie z. B. Schlagregensi-
cherheit, Luftdurchlässigkeit und Widerstandkraft gegen 
Windlast verlangt. Alle Leistungsbeschreibungen und alle 
CE-Zeichen, die lediglich die Merkmale der DIN EN 14351-1 
ohne die geforderte Schwellenfreiheit beschreiben, sind 
aktuell nicht aussagekräftig und völlig wertlos, weil sie 
die Vorgaben der BauPVO fahrlässig, grob fahrlässig oder 
vorsätzlich nicht beachten und zudem seit über 15 Jahren 
technisch überholt sind. Die europäische BauPVO vom 
Europäischen Parlament und vom Europäischen Rat muss 
konsequent berücksichtigt werden.

1 Kennzeichnung von Fenstern und Türen gemäß Bauprodukten-
verordnung 2013, VHB Holding AG, Korntal-Münchingen 2015

Automatisch öffnende und schließende Türen sind Teil 
des Alltags – gerade in öffentlichen Gebäuden, die von 
vielen Personen betreten werden. Aber auch in Wohnge-
bäuden halten automatisch angetriebene Türen vermehrt 
Einzug – etwa als elegante und platzsparende Schiebetü-
ren oder leise und leicht nachrüstbare Automatikantriebe 
für Flügeltüren. So wird nicht nur dem Komfortgedanken, 
sondern auch dem zunehmendem Bedürfnis an Barriere-
freiheit Rechnung getragen.
DORMA hat mit dem magnetischen Schiebetürantrieb CS 
80 MAGNEO sowie dem PORTEO, einem Antrieb für Flü-
geltüren, zwei beliebte Lösungen im Programm.
Der automatische Schiebetürantrieb MAGNEO beruht auf 
einem einfachen Funktionsprinzip. Er wird allein von der 
magnetischen und damit berührungslosen Schubwelle 
eines Linearmotors bewegt. Diese Technik macht es mög-
lich, dass der Antrieb nahezu geräuschlos arbeitet. So kön-

nen mit dem MAGNEO Holz- oder Glastüren von einem 
Gewicht von bis zu 80 kg angetrieben werden.
Dabei ist der MAGNEO leicht zu bedienen – die Schiebe-
türautomatik bietet alle wichtigen Standardfunktionen 
und viele praktische Sonderfunktionen. Er verfügt über 
eine sogenannte „SoftMotion“ Sicherheit im „Low-Energy-
Mode“, die ein sofortiges Stoppen und Zurückfahren schon 
bei leichter Berührung der Tür gewährleistet.
Der PORTEO ist die komfortable Art, Türen mühelos zu 
öffnen und automatisch zu schließen. Elegant im DORMA 
Contur Design eignet er sich speziell für Innentüren. Die 
hochwertige DORMA Technologie ermöglicht eine ein-
fache Handhabung, zudem ist PORTEO geräuscharm im 
Betrieb, zuverlässig in der Funktion und flexibel in der 
Anwendung. Der Antrieb wird steckerfertig als komfor-
table Komplettlösung geliefert und ist dank „Plug & Go“ 
einfach zu montieren. 

TÜR AUF FÜR MEHR KOMFORT 
AUTOMATISCHE DREH- UND SCHIEBETÜREN HALTEN EINZUG IN DEN WOHNBEREICH           

PR-Präsentation

Weitere Informationen: www.dorma.de

Das moderne Design und 

die geringe Antriebsgröße 

des CS 80 MAGNEO von 

DORMA überzeugen für 

individuelle Lösungen in 

anspruchsvollen Raum-

konzepten. Er ist in drei 

Standardgrößen lieferbar 

und ist für lichte Weiten 

bis 1125 mm stufenlos 

einstellbar.
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PORTEO, DORMAs Antrieb 

für Drehflügeltüren, eignet 

sich speziell für Innentüren 

und bietet – auch dank des 

umfangreichen, optionalen 

Zubehörs wie Handtaster 

oder -sender – mehr Komfort 

im Alltag für jedermann.
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